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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1957

Norm

TilgG 1951 §5

Rechtssatz

Wegen einer im Oktober 1938 verhängten Geldstrafe (wegen Übertretung nach § 431 StG), die damals nur teilweise

bezahlt wurde (der Rest wurde erst im März 1955 bezahlt), kann die Tilgung der Verurteilung nicht verweigert werden,

weil durch den Gnadenerlaß vom 09.09.1939 (GBlÖ Nr 1240/1939) kraft Gesetzes diese Strafe nachgelassen wurde.
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